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1. Vorbemerkungen 

 
Nach den Bestimmungen des § 54 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) i. V. m. § 
11 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III) ist für die Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit eine Eingliederungsbilanz zu erstellen. 
 
In der Eingliederungsbilanz kommentiert die für die Leistungserbringung zuständige 
Organisationseinheit den Erfolg von Eingliederungsmaßnahmen. Dies sind die 
gemeinsamen Einrichtungen und zugelassenen kommunalen Träger.  
 
Mit der Eingliederungsbilanz wird Transparenz darüber hergestellt, wofür die Mittel der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik eingesetzt wurden, welche Personengruppen von der 
Förderung profitierten und wie wirksam die Förderung war. 
 
Die Eingliederungsbilanz besteht aus verschiedenen Ergebnis-Indikatoren 
(Zugewiesene Mittel und Ausgaben; durchschnittliche Ausgaben je geförderten 
Arbeitnehmer; Berücksichtigung des besonders förderungsbedürftigen 
Personenkreises; Frauenförderung; Eingliederungsquote und Migrationshintergrund), 
einem Wirkungs-Indikator (Eingliederung und Verbleib) und einem Veränderungs-
Indikator (Rahmenbedingungen, Zeitverlauf 2015 zu 2014). 
 
Um regionale Besonderheiten besser abbilden zu können, werden die 
Grundsicherungsträger bundesweit 15 Vergleichsgruppen, sog. SGB II-Typen, 
zugeordnet. 
 
Das Jobcenter Rhein-Hunsrück war in 2015 dem SGB II - Typ Ie „Regionen abseits 
der Ballungsräume, oftmals an der früheren innerdeutschen Grenze, mit gewerblich 
geprägtem Arbeitsmarkt und hohem Anteil älterer eLb“ zugeordnet. 
In diesem Vergleichstyp sind bundesweit insgesamt 18 Jobcenter (12 gemeinsame 
Einrichtungen und 6 Jobcenter in kommunaler Trägerschaft)  vertreten, mit denen sich 
das Jobcenter Rhein-Hunsrück hinsichtlich seiner Arbeitsergebnisse in erster Linie 
vergleichen muss. 

 

2. Arbeitsmarktentwicklung 2015 

 
Der Arbeitsmarkt hat sich im Jahresvergleich im Rhein-Hunsrück-Kreis weiter positiv 
entwickelt. So nahm die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Rhein-
Hunsrück-Kreis im Vergleich 2014 zu 2015 (Datenstand März 2015) von gesamt 
38.174 auf 38.886 (+712 / +1,9%) Beschäftigte zu und überstieg damit auch wieder 
die Werte der Vorjahre deutlich.  
 
Die Zahl der Arbeitslosen im Rhein-Hunsrück-Kreis nahm im Jahresdurchschnitt 2015 
gegenüber 2014  von 2.686 auf 2.438 um 6,8 % ab. 
 
Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb)  stieg erneut von 2.714 auf 
2.772 im Jahresdurchschnitt gering an.  
 
Die Bilanz 2015 enthält keine Daten zu der Zahl der Auszubildenden. 
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3 Finanzielles Förderungsvolumen 2015 
 

Das regionale Handeln der Grundsicherungsträger wurde im Jahr 2015 durch ein 
zentrales Ziel- und Steuerungssystem SGB II unterstützt.  
 
Durch einen bundesweiten  Zielplanungs- und Zielvereinbarungsprozess sollten die 
regionalen Aktivitäten an der zu erreichenden Wirkung (Effektivität) und dem dazu 
erforderlichen Aufwand (Effizienz) ausgerichtet werden. Dabei haben die Träger der 
Grundsicherung  alle im Einzelfall für die Eingliederung in Arbeit erforderlichen 
Leistungen unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
selbst zu erbringen. 
 
Die Jobcenter planten in eigener Verantwortung und unter Berücksichtigung der 
lokalen und regionalen Arbeitsmarktbedingungen den Maßnahmenmix und die 
Dimensionierung der Mittelverteilung auf einzelne Instrumente, um die 
Integrationserfolge zu verbessern und die Kosten der Integration weiter zu optimieren. 
 
In der vorliegenden Eingliederungsbilanz werden die Ergebnisse des Jahres 2015, 
ausschließlich auf den Umfang und den Erfolg der Maßnahmen in der Zuständigkeit 
des Jobcenters Rhein-Hunsrück dargestellt. 
 
Dem Jobcenter Rhein-Hunsrück standen 2015 insgesamt 1.715 Millionen Euro für 
Leistungen zur Eingliederung nach § 16 SGB II (vgl. Tabelle 1) zur Verfügung. Von 
diesem Gesamtbetrag mussten 49 % zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im 
Bereich der Verwaltungsausgaben  in das Verwaltungsbudget umgeschichtet werden. 
Die verbleibenden 0,855 Mio. Euro wurden in annähernd voller Höhe (99,3 %) aktiv 
am Arbeitsmarkt eingesetzt 
 
3.1 Die wichtigsten Ausgabenpositionen  
 
3.1.1 zu Tabelle 1: Zugewiesene Mittel und Ausgaben 

 

 52,3 % (440 Tsd. Euro) der Mittel entfielen auf den Ausgabenbereich „Aktivierung 
und berufliche Eingliederung“. Hier wurden insbesondere die die Aktivierung 
unterstützenden Angebote bei Trägern mit 399 Tsd. Euro gefördert.  

 

 8,1% (69 Tsd. Euro) der Gelder wurden für „Berufswahl und Berufsausbildung 
investiert.  Eindeutige Schwerpunkte waren hier die „Außerbetriebliche 
Ausbildung“  mit 26 Tsd. Euro; die „Einstiegsqualifizierung“ mit 21 Tsd. Euro sowie 
die „Ausbildungsbegleitenden Hilfen“ mit 12 Tsd. Euro.

 22,4 Prozent (189 Tsd. Euro) setzte das Jobcenter zur beruflichen Weiterbildung 
im Behinderten- und Nichtbehinderten-Bereich ein. Damit leistete das Jobcenter 
einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung  eines drohenden Fachkräftemangels.



 12,2 Prozent (103 Tsd. Euro) wurden zur Unterstützung „Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit“ eingesetzt. Insbesondere wurden durch die Gewährung von 
„Eingliederungszuschüssen“  individuelle Einstellungshemmnisse überwunden. 

 

 2,7 Prozent (23 Tsd. Euro) setzte das Jobcenter im Rahmen der „freien Förderung“ 
ein. Die Mittel wurden ausschließlich im Rahmen der Förderung von Arbeitsverhält-
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nissen eingesetzt um Hemmnisse, die über andere Regelinstrumente nicht beseitigt 
werden konnten,  zu beseitigen. 

 

 1,7 Prozent (14 Tsd. Euro) wurden im Bereich der „Sonstigen Förderung“ 
eingesetzt. Hierüber wurden vorwiegend die Reisekosten aus Anlass der Meldung 
beim Jobcenter finanziert. 

 
3.1.2 zu Tabelle 2: Durchschnittliche Ausgaben je gefördertem Arbeitnehmer 
 

Dieses Tabellenblatt weist die durchschnittlichen Ausgaben je gefördertem      
         Arbeitnehmer bei den einzelnen Förderinstrumenten aus. 
 
3.1.3 zu Tabelle 3: Geförderte Arbeitnehmer/-innen sowie besonders 
förderungsbedürftige Personengruppen 



 2015 wurden 1.109 Männer und Frauen (SGB II) durch das Jobcenter Rhein-
Hunsrück gefördert.  Darunter befanden sich 45 Schwerbehinderte sowie 129 
Ältere (55 Jahre und älter). Geringqualifizierte profitierten insgesamt 519 mal 
von der Förderung. 17 Berufsrückkehrer/-innen  wurden durch das Jobcenter 
auf  dem Weg zurück in Beschäftigung unterstützt.  

 
3.1.4 zu Tabelle 4: Frauenförderung 
 

46 Prozent (1.541) aller SGB II-Arbeitslosen im Jahr 2015 waren Frauen. 
 

Die nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 SGB III geforderte Mindestbeteiligung von Frauen in 
Höhe von 50,7 Prozent in Beteiligung an Leistungen zur Eingliederung und Anteil 
an Arbeitslosigkeit wurde in 2015 um 0,2 Prozent übertroffen.  

 
 
3.1.5 zu Tabelle 5: Abgang von Arbeitslosen mit Vermittlungsquote - Rechtskreis 

SGB II 
 

2015 wurden 3.535 Abgänge aus Arbeitslosigkeit registriert. 662 nahmen eine 
Erwerbstätigkeit auf davon wurden 82 durch Vermittlung in eine Beschäftigung 
nach Auswahl und Vorschlag auf ein registriertes Stellenangebot  integriert. Die 
Vermittlungsquote für das Jobcenter Rhein-Hunsrück lag bei insgesamt 11,9 
Prozent. 
 
 

3.1.6 zu Tabelle 6: Eingliederungsquoten 
 

Die einzelnen Maßnahmekategorien erzielten 2015 folgende  
Eingliederungsquoten: 
o „Aktivierung und berufliche Eingliederung“ (37,3 Prozent) 
o „Berufswahl und Berufsausbildung“ (keine Werte) 
o „Berufliche Weiterbildung“ (33,3 Prozent)  
o „Aufnahme einer Erwerbstätigkeit“ (60,2 Prozent) 
o „Beschäftigung schaffende Maßnahmen (hier liegen keine Werte vor) 
o „Freie Förderung“ (51,4 Prozent) 
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Insgesamt erreichte das Jobcenter mit den eingesetzten Instrumenten eine 
Eingliederungsquote von 39,9 Prozent. 
 
3.1.7 zu Tabelle 7: Der regionale Arbeitsmarkt 
 

 In der Eingliederungsbilanz 2015 werden keine regionalen Zahlen mehr 
ausgewiesen, sondern auf das Statistik-Angebot der Bundesagentur für Arbeit 
verwiesen. 
 

3.1.8 zu Tabelle 9: Migrantenförderung 
 

Von allen geförderten Arbeitnehmern im Bereich des SGB II im Jahr 2015 hatten     
         129 einen Migrationshintergrund. Das entspricht einem Anteil von 27,9 Prozent.  

4. Schlussbetrachtung 

 
Ein erneut nicht auskömmlicher Verwaltungshaushalt machte die Umschichtung von 
insgesamt 860 Tsd. Euro aus dem Eingliederungshaushalt erforderlich. Trotz dieses 
Entzugs an aktiven Fördermitteln konnte das Jobcenter Rhein-Hunsrück durch den 
effizienten Einsatz der Fördermittel unter Berücksichtigung der Grundsätze von 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einen wesentlichen Beitrag zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Rhein-Hunsrück-Kreis leisten.  
 
Grundlage für den Einsatz der Fördermittel bildete das Arbeitsmarktprogramm des 
Jobcenter für 2015. Es orientierte sich in erster Linie an den Zielgruppen, wie sie auch 
im Sozialgesetzbuch II vorgegeben sind. Besondere Berücksichtigung fanden die 
Förderbedarfe der jungen Menschen unter 25 Jahren (U25), der Schwerbehinderten 
und Rehabilitanden, der Älteren, Ungelernten und Menschen mit 
Migrationshintergrund. 
 
Der verantwortungsvolle Einsatz der Fördermittel erfordert die ständige Beobachtung 
des Arbeitsmarktes und seine Entwicklung. Im Jahresverlauf 2015 erfolgte eine 
laufende Anpassung des Maßnahme- und Mitteleinsatzes als Reaktion auf 
Veränderungen der Arbeitsmarktbedingungen. 
 
Der Tabellenanhang fast die Aktivitäten und Ergebnisse tabellarisch zusammen.  

5. Tabellenanhang 
 
Anlage 1: Tabelle Eingliederungsbilanz Jobcenter Rhein-Hunsrück 2015 

 
Fundstelle Internet: 

http://statistik.web.dst.baintern.de/cms/index.php?id=1042%20 

 

http://statistik.web.dst.baintern.de/cms/index.php?id=1042%20

